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Wien ,amMontag ,den10 .Juni1929 ZweiteAusgabe
- . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¬

GemeinderatFranzSomitschgestorben.AmvergangenenSamstagist dersozialdemokrati-¬
scheGemeinderatFranzSomitschgestorben .DerDahingeschiedenegehörtealsVertreter
derFavoritnerArbeiterschaftzunächstvom11 .Jännerbis3 .Juni1919derprovi-¬
sorischenBezirksvertretungFavoritenan .Dannwarer vomJunibis Oktober1923im
WienerGemeinderat. Vom21 .Oktober1923bis 13 .Dezember192 )wirkteer inseinem
WahlbezirkFavoritenwiederals Bezirksrat .Am20 .Dezember1924wurdeer anStelle
derverstorbenenGemeinderätinAmaliePölzerwiederin denGemeinderatentsendet ,dem
drnunbisMai1927angehörte.DamalswarSomitschimGemeinderatsausschussfürPer-¬
sonalangelegenheitenüberausverdienstvolltätig .Zumdrittenmalwurdeer am26 .

AprildiesesJahresfür denverstorbenenGemeinderatAntonMeidlimGemeinderatan-¬
gelobt undin denGemeinderatsausschussfür Finanzengewählt .DerVerstorbenewar
infolge seiner strengen Sachlichkeit undpersönlichenLiebenswürdigkeitallgemein
geachtet .GemeinderatSomitschwarGewerkschaftsbeamterundstand im 57 .Lebensjahr .
Er hinterlässt eine Witweund einenZiehsohn .

Hilfeleistungdurchdie Gemeindewache.AmletztenDonnerstagum2 Uhrfrühwurden
zwei den Parkdienst versehende Gemeindewachmännervon einem Heizer der Bundesbahnen

ersucht ,ihmHilfe zu leisten ,da seine FraueinenSelbstmordversuchdurchEinatmen
vonLeuchtgasbegangenhat .DiebeidenGemeindewachmännerfolgtendieserAufforderung
sofort undbegabensich in die Wohnungdes Heizers ,wosie durchentsprechendeHil-¬
feleistung die bereits bewusstleeFrau wiederzumBewusstseinbrachten .

— .— .———.- .- ¬
Für Schulräumeist auchwährendder FerienWohnbausteuerzu zahlen - Uebereinenin - ¬

teressantenFall hat dieser Tageder Verwaltungsgerichtshofentschieden .Eshandelte
sich umdie Frage,ob die währendder Schulferien leerstehenden Räumevon derWohn- ¬

bausteuerbefreitsind .DerMagistrathateinederartigeAnzeigenichtzurKenntnis
genommenund die Beschwerdekommissionhat die dagegeneingebrachte Beschwerdemit
der Begründungabgewiesen ,dass die Innehabung der Schulräume auch während derSchul - ¬

ferienfortdauereunddeshalbdie Abgabepflichtgegebensei .DagegenwurdederVer-¬
waltungsgerichtshofangerufenundbehauptet ,dass die SchulräumewährendderFerien
niemand benütze ,ja dass sogar eine Benützung durch die Schulaufsichtsbehörde ver¬
wehrt sei .Der Verwaltungsgerichtshof hat indes die Beschwerde als unbegründet ab¬

e
gewiesen .Der Inhaber der Schulräumehält diese erklärt derVerwaltungsgerichtshof ,
auch während der Ferien für Zwecke der Schule bereit,er bleibt daher ihr Inhaber
und ist auch während der Ferienzeit steuerpflichtig .Diese Entscheidung ist vongros¬
ser grundsätzlicherWichtigkeit ,weil der Verwaltungsgerichtshofdamitvondersei -¬
nerzeit ausgesprochenenAuffassungabgegangenist ,dass juristische PersonenRäum¬lichkeiten nur durch physische benützenkönnen .
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